
Der Bundesfinanzhof hat am 07.06.2018 entschieden: Beiträge eines
Arbeitgebers für eine Versicherung zugunsten des Arbeitnehmers sind Sachbezug

Am 07.06.2018 (VI R 13/16) hat der Bundesfinanzhof – nur auf den ersten Blick überraschend –
entschieden, dass von dem Arbeitgeber an eine Versicherung zugunsten eines Arbeitnehmers
gezahlte Beiträge für eine Zusatzversicherung in der Krankenkasse kein Barlohn, sondern Sachlohn
ist. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil Sachlohn bis 44,00 EUR je Monat steuerfrei ist (§ 8 Abs. 2
Satz 11). Der Bundesfinanzhof hält damit gegen die Finanzverwaltung weiter an der schon bisher von
ihm vertretenen Auffassung fest und stärkt so die Rechte der Steuerpflichtigen und erweitert die
Gestaltungsmöglichkeiten in Arbeitsverträgen.
ws

RANDOM COIL
Prof. Dr. Sturm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

http://blog.random-coil.de/wp-content/uploads/2011/11/91007-Linus-fliege-orange_1.jpg

